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Kommunale Richtlinien für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte 

sowie bei Schwangerschaft und Geburt für den sozialen Bereich im Landkreis Donau-Ries 

Anlage: Vollzugshinweise der kommunale Richtlinien 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie eine Anpassung der kommunalen Richtlinien für die Erstausstattung der 

Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte sowie bei Schwangerschaft und Geburt vom 

11.02.2016. 

Die Richtwerte sind im Bereich des Landkreises Donau-Ries für die Sozialgesetzbücher II 

(Jobcenter), XII (Sozialhilfe) sowie das Asylbewerberleistungsgesetz anzuwenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

ieble 
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Vollzugshinweise  

des Landkreises Donau-Ries zu den 

kommunalen Richtlinien für die Erstausstattung der 

Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte gem. § 24 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II, 

§ 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII, analoge Anwendung für 

das AsylbLG 

sowie bei Schwangerschaft und Geburt für den 

sozialen Bereich des Landkreises Donau-Ries 

gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II, 

§ 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII, analoge Anwendung für 

das AsyIbLG 



gültig ab 01.05.2020 

Einleitung:  

Der Landkreis Donau-Ries ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch 

(SGB II — Grundsicherung für Arbeitssuchende) 

sowie 

Träger der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 

(SGB XII — Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). 

Die Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II wurde durch den Landkreis Donau-Ries auf das Job-

center Donau-Ries als sog. „gemeinsame Einrichtung" der Träger Landkreis und Bundesagentur für 

Arbeit übertragen. 

Der Landkreis hat als Träger der in § 6 Abs. 2 SGB II näher bezeichneten kommunalen Aufgaben ein 

Weisungsrecht gegenüber dem Jobcenter, außerdem obliegt ihm die Verantwortung für die recht-

mäßige und zweckmäßige Leistungserbringung. 

Nach den Bestimmungen der genannten Gesetzbücher ist der Landkreis Donau-Ries u. a. zur Über-

nahme und der Bereitstellung der angemessenen Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haus-

haltsgeräte sowie bei Schwangerschaft und Geburt verpflichtet. 

• Punkt 1.111 der kommunalen Richtlinien für die Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haus-

haltsgeräte sowie bei Schwangerschaft und Geburt vom 11.02.2016 wird wie folgt geändert: 

Umfang der Hilfegewährung:  

c) Art der Leistung 

Sachleistung 

Anspruch auf ausschließlich Neuware besteht nicht. Es ist durchaus zumutbar auf Second-

hand-ware zurückzugreifen. Ausnahmen sind Gegenstände, bei denen aus hygienischen 

Gründen eine Neuanschaffung angebracht ist (z.B. Matratzen, Kopfkissen, o.ä.) 

Der festgestellte Bedarf an Wohnungserstausstattung ist — soweit möglich — vorrangig als 

Sachleistung zu gewähren. Hierzu ist der entsprechende Vordruck „Berechtigungsschein 

SinnSalabim" — Anlage 1— zu verwenden. Die Abrechnung erfolgt direkt mit der Stiftung St. 

Johannes. 

Für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt grundsätzlich die Gewährung 

als Sachleistung. 



1-1.  

Regierungsdirektorin 

Die Leistungsberechtigten sind auf folgendes Gebrauchtwarenhaus hinzuweisen: 

Donauwörth: 

Sozialkaufhaus SinnSalabim Donnerstag & Freitag : 10:00 Uhr —18:00 Uhr 

Zirgesheimer Straße 15 Samstag: 10:00 Uhr — 14:00 Uhr 

86609 Donauwörth 

• Punkt 11.11 der kommunalen Richtlinien für die Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haus-

haltsgeräte sowie bei Schwangerschaft und Geburt vom 11.02.2016 wird wie folgt geändert: 

Umfang der Hilfegewährung: 

c) Art der Leistung 

Sachleistung 

Der festgestellte Bedarf an Möbel, Kinderwagen, etc. außer Kleidung ist — soweit möglich —

vorrangig als Sachleistung zu gewähren. Hierzu ist der entsprechende Vordruck „Berechti-

gungsschein SinnSalabim" — Anlage 1— zu verwenden. Die Abrechnung erfolgt direkt mit der 

Stiftung St. Johannes. 

Für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt grundsätzlich die Gewährung 

als Sachleistung. 

Die Leistungsberechtigten sind auf folgendes Gebrauchtwarenhaus hinzuweisen: 

Donauwörth:  

Sozialkaufhaus SinnSalabim Donnerstag & Freitag : 10:00 Uhr — 18:00 Uhr 

Zirgesheimer Straße 15 Samstag: 10:00 Uhr— 14:00 Uhr 

86609 Donauwörth 

Inkrafttreten 

Die vorgenannten Änderungen treten zum 01.05.2020 in Kraft und sind neben den Kommunalen 

Richtlinien vom 11.02.2016, den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Bayerischen Sozialhilfe-

richtlinien zu § 24 SGB II und § 31 SGB XII für die Leistungsbereiche SGB II und SGB XII anwendbar. 

Donauwörth, 22.04.2020 



ANLAGE 1 

JEWEIILIGER BRIEFKOPF 

Antrag vom: 

Berechtigungsschein/Abholschein, gültig bis zum:  

Nachname, Vorname: 

Adresse / Lieferadresse: 

ist berechtigt, beim Kaufhaus „SinnSalabim" der Stiftung St. Johannes, Zirgesheimer Straße 15, 

86609 Donauwörth, folgende Möbel zu erhalten: 
abgenommen nicht angenommen 

weil: 

Kleiderschrank 

n 

Donauwörth den, 

entsprechender Fachbereich / Team 

Unterschrift des Sachbearbeiters 

Wichtiger Hinweis für den Leistungsempfänger: 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Ausgabe der Möbelstücke an mich nur erfolgt, wenn ich sie vor- 

her angesehen habe und mich bereit erklärt habe, sie anzunehmen. 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich für eine spätere Entsorgung der Möbel selbst sorgen muss. 

Datum: Unterschrift: 

Möbel selbst abgeholt: geliefert am: Unterschrift: 

Stunden: Mann: gefahrene Km: 

1 Ausfertigung an Leistungsempfänger 

1 Ausfertigung in die Akte 

1 Ausfertigung für die Kaufhaus „SinnSalabim" Stiftung St. Johannes 


